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Amtliches

für den

Unterlahn-Kreis.
Amtliches Mt fix die KekLiAtMHsiM lies MrstsMes»»d dr» KltirsilSschisstS.

Preis « der Anzeigen:
Die einspaltige Zeile oder deren Raum 20 Pfg.,

ReklamezeileD Pfg.

Ansgabistcllen:
In Diez : Rosenstraße 36.

In Bad EmS: Römerstraße95.
Drucku«d Berlag von H. Chr. Komm« » ,

Diez und Bad Ems. «
Perantw. f. d. Schrift!. Rich. tzein. Bad Em»

Nr . 27 Dr «z, KreirnG de« L. Februar 1918 58 . Jahrgang

AmtUcher Teil.
Kriegsministerium.

NachtriigslikklltlntmlllhMg
Nr. W. II. 2700/12 . 17. ß , R. A.

zu der Bekanntmachung Nr. W. II. 2700/2.
17. K. R. A. vom1. April 1917, betteffend
Beschlagnahme baumwollener Spinnstoffe und

Garne(Spinn- und Webverdot).
Vom 1. Februar 1918.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit aus Er¬
suchen deZ Königlichen Kriegsministeriums mit dem Be¬
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß jede Zu¬
widerhandlung nach 8 6 der Bekanntmachung über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26.
April 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 376)*) bestraft wird, soweit
nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen -ver-
»virkt sind. Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverläs¬
siger Personen vom Handel vom 23. September 1915
(Rerchö-Gefetzbl. S . 603) untersagt werden.

Artikel 1.
Die Ziffer 1 &ejäi§ 3 der Bekanntmachung Nr. W. /I.

2700/2. 17 K. R. A., betreffend Beschlagnahme baumwol¬
lener Spinnstoffe und Garne (Spinn - und Brebverbot),
vom 1. April 1917, wonach Auslandsspinnstoffe und Aus¬
landsgarne von der Beschlagnahme ausgenommen wird
aufgehoben.

*s Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Gelo-
strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt fmd, bestraft:

1.
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-

schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkaust oder
rauft oder ein anderes Veräußerungs» oder Erwerbs¬
geschäft über ihn abschlietzt:

d.  wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zriwiderhandelt;

4. wer den erlassenrAnsft '!hru:igSbrsti«'..nungen zuwider-
fftllMtt

Artikel 2.
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Februar 1918 in

Kraft.
Frankfurt (Main), den 1. Februar 1918.

Stellvertretendes Generalkommando
18. Armeekorps.

' Coblenz, den 1. Februar 1918.
Kommandantur der Festung

Coblenz -Ehronbreitstei « .
K. R. 267/1. 18.

Krieg- Ministerium:

NchllltgsbrkaniltlNlchilng
Nr. Paga. 1500. 11. 17. ß . R. A.

zu der Bekanntmachung Nr. 1/10. 17.
K. R. A. vom 23. Oktober 1917, betteffend
Beschlagnahme von Spinupopier, Papiergarn,
Zellstoffgarn und Papierbindsadenŝowie Melde¬

pflicht über Papierzamerzeugnug.
Vom 1. Februar 1918.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Er¬
suchen des Königlichen Kriegsministeriums zur allgemei¬
nen Kenntnis gebracht, nüt dem Bemerken, daß, soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind, jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevor»
schriften nach 8 6*) der Bekanntmachung über d->> Sicher¬
st:llunz von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April
1917 (ReichsGesetzbl. S . 376) und jede Zuwiderhandlung
gegen die Meldepflicht gemäß 8 5**) der Bekanntmachung
über Auskunstspflicht vom 12. Juli 1917 (Reichs-KZetzbl.
S . 604) bestraft wird. Auch kann der Betrieb des Handels-
Gewerbes gemäß der Bekanntmachungzur Fernbaltunz un¬
zuverlässiger Personen vom Handel vom 23. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

*) Mit Gefängnis bi» »u ein«« Jahr «der « it Geldstrafe
sir zu 10 000 Mark wirs, sofern nicht n«ch d,» «llz«n,i»en
Lcrafgesctzen höher« Strafe« vrrmirkt sind. H«str,st

1. . . . .
2. » er undefutzl»inen d«fchlas«»tz« t«, Ke<« ,ß, »d »eisei«̂ -

schasst, beschädigt oder zerstSrt, »erwenoet, dsrbeaft »der

„ ... L ...» . ia,.* <» 'I
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h «ft 8fe*r »in «Mb*««# « «MchrmnA?» «Ser «ArwerbSzeichW
«,r fyt «It4lie | t;

3. » h »er » ervflichtu«, . die beschlagnahme« « egeaftaxoe
W vrrwatzrrn m*  pfl ^ lich t« »«Handel«, ,»* 1*»̂ «*-
HÜ;

4. ar« im «rl »f$»R«tt A>»rfStzrnnAs»«sttm»nung«n
handelt.
**') Wer »»rflltzlich dir Ssüfiaift , zu der er aus IKrmrd«irtzr

“-"muiiiiiiii »« dfttchmt fk, nicht in d»r Gesetzt«« KrH
Hm »Handlich a» »ichtt,e «der undaSMindiOeN»Gaben
>»« wer daMtzlich dt« « nstcht in die Gffchsft«»rief»

* • » ^ Sft»»«cher »der die vesichtiGnn, «der Nute>1u«h«nG
d«, D»dri«bAeinricht>nven Hm  Nämnr d»»» «i,ert , »der r*tm
daiWtzlich di» doagchchrtebenen Lagertzücher etnznrickteu »der
M W >« «nterUltzt, wird mH •cfdnjnt « di« zu ,«ch4 Mona-
*m « » mH « »ldftrafe bi« zn 10 000 Mark oder mit einer

•ln «ff« bestraft,' auch tfnnn » Dvrrätr , di» verschraiege»
wmck«« find, i» Urteil« »l« dem « taste verfallen erNä«
*m*m,  oh « Unirrschi,», »S st« dem An,k»nst«dfltchti,en Ge-
DS» » ad« nicht.

Mm  fachrUifstß di, RaSBunft, | u der «r anf « rund dieser
Wch»»nl« «ch»»4 derhflichmr ist, nicht in der Gesetzten Frist

mm «nrichtige oder»ndallständiG« AnGaben»acht, oder
wir ßastrl- fsiG di« d» rgeschriebenen Iwgertzlcher einzurichten

Du slhran »nbarbttzt, wird « dt « »ldstrafe bi« zu 900«

Artikel 1.
Ter letzte Absatz des 8 3 der Bekanntmachung , be-

treffend Beschlagnahme von Spinnpapier , Papiergarn , Zell-
stostgarn und Papierbindsaden sotvie Meldepflicht über
Papiergarnerzeugung — Nr . Paga . 1/10. 17. K. R A. —
erhält folgende Fassung:

Jede nach den vorstehenden Bestimmungen erlaubte
Lieferung wird an die Bedingung geknüpft, dah bereits
sestge,etzte oder noch festzusehende Höchstpreise oder sonst
vorgeschriebene Richtpreise nicht überschritten werden. Je¬
doch dürfen Lieferungen von Papiergarn auch nach In-
kraf .treten von Höchstpreisen zu höheren Preisen erfolgen»
wenn der Belegschein oder Freigabeschein für diese Liefe¬
rung spätestens am Tage des Inkrafttretens der Höchst¬
preise von der Kriegs -Rohstoff-Abteilung genehmigt bezw.
ausgestellt ist.

Artikel 2.
West Bekanntmachung tritt mit dem 1. Februar 1818

in Kraft.
Frankfurt (Main ), den I. Februar 1918

Stellvertretendes Generalkommando
18. Armeekorps.

tzoblenz. den 1. Februar 1918.
«o »ur»ü« vanturde »Feftu« sC »vi«« r-Shreubreitsleir'
ffi. R 273/1. 18. _ >•

Verordnung
Aber die Regelung des Verkehrs mit vier»

im Unterlahnkreis.
Auf Grund der Verordnung des Stellvertreters des

Reichskanzlers über Eier vom 12. August 1916 (R.-G.-Bl.
S. 927) bezw. vom 24. April 1917 (R.-G.-Bl . S . 374) und
dtk Prcuß . Ansführungsanweisnng vom 24. August 1916
zu dieser Verordnung , sowie auf Grund der Bundesrats-
vewrdrlung über die Errichtung von Pveisprüfungsstellen
und die Versvrgungsregelnng voin 25. September bezw. 4.
November 1915 (R .-G .-Bl . S . 607 und 728) wird für den
Untcrlahnkreis folgendes bestimmt:

8 1.
Eier im Sinne dieser Verov-nung sind Eier von Hüh¬

nern und Enten.
8 3.

Zur Regelung des Verkehrs mit Eiern ist ein« Kreis«
rkerstelle errichtet , di« ihr» Geschäftsräume im Kreishanse
in Sieg ha».

ft fc
Es sind zu unterscheiden: GierselbstversoflM und Eim>

v«rsorgungsberechrigt«.
! ' 8 4.
j Eierselbstversorger sind die Geflügelhalter , nebst ihre»

Haushaltungsangehörigen . Eierversorgungsberechtigte sind
- alle übrigen im Unterlahnkreis wohnhaften Personen.

8 a.
Die Geflügelhalter sind verpflichtet , von jedem Huhn

und jeder Ente in der Zeit vom 1. Januar 1918 bis M
September 1918 34 Eier an die für ihre Gemeinde er¬
richtete Sammelstelle zur Ablieferung zu bringen . ES ist
jedoch bei Berechnung der Ablieserungszahl für je 2 Hans-
haltungsangehörige 1 Huhn bezw. 1 Ente ftei zu lassen.

Die Gesaintablieferungspflicht wird aus die einzelnen
Monate folgendermaßen verteilt . Es sind zu liefern von je¬
dem Huhn und jeder Ente bis Ende April 10 Eier , bi»
Ene-e Juni weitere 12 Eier , bis Ende August weiter ? 8 Eier,
bis Ende September weitere 4 Eier.

! § 6.
Die im § 5 festgesetzten Ablieferungszahlen sind die

Mindestmengen, die vor der Deckung des .eigenen Bedarfes
der Geflügelhalter abzuliefern sind. Der Abl es.-rungspf .icht
>,t jeweils nachgekommen, wenn in den einzelnen Wochen der
Durchschnitt der für die betreffende Liesernngsperiode fest-
gesetzten Ablieferungszabl geliefert ist, sofern nicht aus
früheren Wochen die Ablieferung im Rückstanoe ist.

lieber die Pflichtlieserung hinaus dürfen die Geflügel¬
halter die für den eignen Verbrauch nicht verwendeten Eiet
nur an die vom Kreis errichtete Sammelsteile abliesern.

8 7.
Jede Abgabe, wie auch der Versuch der Abgabe von Eiern

an nicht zur Eierinempfangnahme amtlich zugelassene Per¬
sonen, sowie jede Annahme bezw. der Versuch der Annahme
von Eiern durch nicht zur Eierinempfangnahme amtlich
zugelastene Personen ist verboten.

Die Ausfuhr , wie auch der Versuch der Ausfuhr von
Eiern aus dem Unterlahnkreis ist verboten , ebenso jede Ver¬
sendung oder der Versuch der Versendung von Eiern mit der
Eisenbahn, Post oder anderen Befördenrngsgelegenheiten.
Ausgenommen sind nur Sendungen von Eiern an die von
der Kreiseierstelle besonders zugela,senen Stellen.

§ 8 .

Zur Feststellung der Ablieferungspflicht wird für jede
Gemeinde durch die Gemeindebehörde ein Verzeichnis über
die Hühner- bezw. Entenbestände der einzelnen Geflügel¬
halter aufgestellt.

Die Geflügelhalter sind verpflichtet, den mit der Durch¬
führung und Kontrolle der Eieverfassungsorganisation vom
Kreisausschuß oder von der Gemeindebehörde beauftrag¬
ten Personen jederzeit die zur Durchführung dieser Verord¬
nung erforderliche Auskunft genau zu erteilen und alle zur
Nachprüfung dieser Angaben erforderlichen Handlungen j*
derzeit vornehmen zu lasten.

8 9.
Die Gemeindebehörden haben für di« ordnungsmäßig«

Ablieferung der nach 8 5 abgabepflichtigen Eier Sorge
zu tragen.

S io.
Die Geflügelhalter dürfen Eier nur an die für ihr«

(Gemeinde errichtete Sammelstelle , die einen auf den Namen
ihres Inhabers lautenden , vom Vorsitzenden des Kveisaus-
schustes ausgestellten Ausweis besitzen niuß, abliefern . Sie
haben sich die Zahl der abgelieferten Eier in eine von der
Gemeindebehörde zu beziehende Abgabeorte bei jeder Ab¬
gabe durch die Sammelstellen eintragen zu lassen.

Die Sammelstellen haben die Zahl der anaenommeiren
Eier in die Abgabekarte des Geflügelhalters mit Tinte ode»
Tintenstift zu quittieren . Außerdem haben die Sammel¬
stellen in ein ihnen durch die Gemeindebehörde gelieferte»
Fvrniular hinter den Namen dez Geflügelhalter » »i, Zahl

i a t



der angenommen« , Mer in die für die Woche, in t*T die
Annahme der Eier erfolgt , vorgesehene Spalte mit Tinte
oder Tintenstift kn Gegenwart des Ueberbringers der Eier
einzutragrn . Die so aufgestellte Liste ist nach Ablauf ihrer
Gültigkeit der Gemeindebehörde zurückzugeben.

Die Ortssammelstcllen sind verpflichtet , den Weisungen
der Kreiseierstelle Folge zu leisten, sowie den vom KreisauS-
schuß oder von der Gemeindebehörde beauftragten Perionen
jederzeit Auskunft zu erteilen , und die geführte Eierlistr
jederzeit zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.

8 11.
Die Eierversorgungsberechtigten erhalten auf Antrag

von ihrer Gemeindebehörde Eierkarten . Die Eicrkarte gibt
einen Anspruch auf eine gewisse Menge Erer nicht, sie ist
nur für diejenige Gemeinde gültig , in der sie ausgestellt
ist, softrn nicht eine Gemeinde der EftrauSgobestelle einer
Nachbargemeinde ungegliedert ist.

8 12.
Die Kreiseicrstelle bestimmt, wieviel Eier von den

Ueberschußgemeinden zur Abgabe an ihre Veciorgungsbe¬
rechtigten zurückgehalten lverden dürfen . Ten Bcdarfsge-
meinden teilt die Kreiseierstelle von Zeit zu Zeit eine be-
stimnrte Menge Eier zur Verteilung an die Versorgungsbe-
vechtigten zu.

Die infolge Nichterfüllung der Ablieferungspflicht zv
wenig aufgebrachten Eier werden den G«meinden al - Eiek-
eurpfang angerechnet.

Eier dürfen an Eierversorgungsberechtigte nur gegen
Eiermarken durch die amtlich zugelassenen Eievabgabestelle«
verabfolgt werden.

In den Landgemeinden sind die vom Vorsitzenden der
Kreisausschusscs bestimmten Sanimelstellen gleichzeitig Eicr-
abgabestellen. In den Stadtgemeinden werden die Eier-
abgabestellen durch die Magistrate bestimmt.

S 13.
Die Annahme von Eiern direkt vom Geflügelhalter ist

den Eierversorgungsberechtigten auch gegen Eiermarken ver¬
boten.

8 14.
Krankenanstalten , Hotels und Gastwirtschaften können

Eier auf Grund von Bezugsscheinen, die von der Gemeinde¬
behörde auszustellen sind, von den Ererabgabestellen be¬
ziehen.

8 15.
Eier , die von auswärts in den Kreis geliefert worden

sind, sind von dem Empfänger sofort nach Ankunft der
Kreiseierstelle in Diez zwecks Anrechnung auf den Bedarfs¬
anteil anzumelden.

8 16. j
Handels- und Gewerbetreibende , die für Zwecke ihre»

Handels- oder Gewerbebetriebes Eier haltbar machen, oder
Eierkonßrven Herstellen, bedürfen hierzu der Erlaubnis deS
Vorsitzenden des Kreiöausschusses.

Als Haltbarmachen im Sinne dieser Vorschrift ist jede
Behandlung der Eier anzusehen, die bezweckt, sie für einen
längeren Zeitraum genießbar zu erhalten , insbesondere das
Einlegen der Eier in Kalk, Wasserglas, die Behandlung mit
chemischen Erzeugnissen, das Einbringen in Kühlanlagen,
die Verwahrung in Papier , Asche, Spreu und dergleichen, f

8 17.
Der Preis für ein Ei darf beim Verkauf durch den „

Geflügelhalter 28 Psg . für 1 Stück einschließlich Ablirfe-
rungskosten nicht übersteigen.

8 18.
Die Bekanntmachung über den Verkehr mit vruteiera ■

vom 15. Januar 1917 — Amtl . Kreisblatt Nr . 35 — bleibt -
durch diese Verordnung unberührt.

8 19.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe

bi» zu 10060 Mark oder mit einer dieser Strafen wird

bestraft, wer diesen Anordnungen zuwiderhandelt . Rebe»
der Straft können Eier , die der Verkehrs- und Verbrauch»-
regelung entzogen wurden , oder verbotswidrig hergestAlte
Erzeugni „e aus Eiern ohne Entschädigung zu Gunsten de»
Kommunalverbandes eingezogen werden, ohne Unterschied,
ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 20.
Dir Verordnung des Kreisausschuises über die Negelun,

des Verkehrs mit Eiern dom 22. Mai 1917 — Amtl . Kreis-
blatt Nr . 121 — wird mit dem Tage der Veröffentlichung
dieser Verordnung im Amtl . Kreisblatt ausgehoben: gleich¬
zeitig tritt diese Verordnung in Kraft.

Diez,  den 29. Januar 1918.

Ger Kret»«»»sch«^ de» U«terloh«kreise».
Schön , Kreisdeputierter.

A»SfShrn«g»besti« m«nge«
zu »er verordn ««» de» « ret»««»schnffe» Sder die
»te,el ««8 de» verkehr » « it Giern i« Nn1e»»«h«krei-

vom 26  Ja «r»«r »S»ü.
| I. Bei der Berechnung der Ablieferungszahl wird nicht
! wre im Vorjahre 20 Prozent des ^ eflügelbestanr «s frei

gelassen, sondern es wrrd für je 2 Personen , die zu der
1 Haushaltung des Geflügelhalters gehören, 1 Huhn bezw.

1 Ente nicht in die Berechnung eingezogen. Hierdurch we»
Lden die kleinen Geflügelhalter günstiger gestellt, so daß

: rs auch ihnen leicht möglich wird, ihre Ablieferungspflicht
unbedingt voll zu erfüllen.

Wer zum Beispiel 5 Hühner besitzt und 6 Person «»
zu seinem Haushalt zählt , hat nur für 2 Hühner oder
2 mal 34 gleich 68 Eier abzuliefern . Wer 4 Hühn-r besitzt

j und 3 Personen zu seinem Haushalt zählt , hat für
Hühner, oder 2ya mal 34 gleich 85 Eier abzuliefrrn.

* II. Die Gemeindebehörden erhalten von der Krei- eier-
stelle vorgedruckte Formulare zur Feststellung und Ein-
tragung der für jeden Geflügelhalter abgabepflichtigen Eiev-
menge. Dieses Verzeichnis ist in zweifacher Ausfertigung
aufzustellen . Eine Liste bleibt im Besitz der Gemeindeb».
Hörde, die andere Liste ist an die Kreiseierstelle einzulendew
Die Gemeindebehörde hat aus Grund dieser Liste durch Ver¬
gleichung mit den von den Sammelstellen geführten Ab-
lieftrungsverzeichnrssen festzustellen, ob die Geflügelbalter
auch sämtlich ihre Ablieferungspflicht erfüllen . Gegen sä«,
imge Abrieferer sind unverzüglich Zwangsmaßnahmen ei» ,
zu leiten.

Hl . Die im vrrganaenen Jahre den Geflügelhalter,
ausgehändigten Abgabekarcrn sind in diesem Jahre weiter
zu benutzen.

Sollten weitere Abgabekarten benötigt werden, so sind
diesbezügliche Anträge von den Gemeindebehörden an di«
Kreiseierstelle zu richten.

IV. Zu den Versorgungsberechtigten sind Kriegsgefa »-
gene nicht htnzuzuzählen . Die Abgabe von Eiern an KrieA-
gefangene ist verboten.

Diez,  den 29. Januar 1918.
Der Vorsitzende de» » rei »a«Hschusse».

_Lchö «, »reisdedntierler.

J .-Nr . II . 15 293. Diez,  den 29. Januar 1811.

Betr. Ausbildung iu der Befestigung
dex Erstitzjotzleu.

Zum Zwecke der Nntcrweisung der Schuhmacher in d»r
Befestigung der Ersatzsohlen finden im Unterlabnkreis«
durch den Schuhmnchermeister Held in Diez, der hierfür
vorgebildet ist ,sünf eintägige praktische Unterweisung »?»
wie folgt statt:
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in Siej am 4. Februar 1918,  dorm  Vs>lO  U fjr
im kleinen Saale des „Hof von Holland " für
lie Schuhmacher der Gemeinden : Diez, Birlenbach , Schaum-
bürg , Balduinstein , Freiendiez , Altendiez, Hambach, Hei¬
stenbach, Aull , Gückingen, Holzheim, Flacht , Niederneisen,
Oberneisen, Lohrheim, Hahnstätten , Netzbach, Bnrgschlval-
bach, Kaltenholzhausen , Schiesheim, Mudershausen'

, n Nassau am 5. Februar i91 8, dorm . 10
Uhr im „Na ssauer Hof"  für die Schuhmacher .der G"-
meinden : Nassau, Roth , Niedertiefenbach, Seelbach. Atten¬
hausen, Lollschied, Pohl , Obernhvs, Weinähr , Singhofen,
Winden, Bergnassau -Scheuern , Dornholzhausen , Geisig,
Dienctlml , Oberwies , Dessighofen, Misselberg, Sulzbach,
Schmeighausen, Zimmerschied, Hömberg:

in Bad Ems am 6. Februar  1918 , vorm . 10
Uhr im Hotel des Rudolf Eis feiler  für die Schuh¬
macher der Gemeinden : Bad Ems , Becheln. Kemmenau.
Dausenau;

in Katzenelnbogen am 8. Februar  1918,
vorm . y2U Uhr im Hotel Willy Bremser  für die
Schuhmacher der Gemeinden : Katzenelnbogen. Eis'-ghofen,
Rcckenroth, Berzhausen , Dörsdorf , Mendorf , Schönborn,
Ebertshausen , Klingelbach, Berndroth , Mttelfischbach,
Oberfischbach, Rettert , Biebrich , Ergeshausen , Herold. Kör-
oerf, Gutenacker, Bremberg;

in Holzappel am 11 . Februar  1918 , vorm.
i/glt Uhr im Rathaussaal  für die Schuhmacher der
Gemeinden : Holzappel, Langenscheid, Cramberg , Eppenrod,
Hirschberg, Geilnau , Scheidt, Laurenburg . Jsselbach. Äiers-
hausen. Ruppenrod , Horhausen, Charlvttenbera , Kalkofen,
Dörnberg.

Tie Herren Bürgermeister loerven ersucht, dies sogleich
den Schuhmachern ihrer Gemeinden bekannt zu aelen und
im Interesse der Gemeinden dafür einzutreten , daß sie an
oen Unterweisungen teilnehmen . Ersatzsohlen können eventl.
von den Schuhmachern zu den Unterweisungen mitgebracht
werden.

Eine Unkostenvergütung kann ihnen von hieraus nicht
gewährt werden.

Der Landrat.
I . V.

Schön , Kreisdeputierter.

MichtamrlichM Reßr
Aum Heöenken

öes Lanörats Duöerstaöt.
Nach einem überaus arbeitsreiche » Leben ist anr u9.

Januar in Diez der Kgl. Landrat des Unterlahnkreises Herr
Geh. Regierungsrat Duderstadt zur ewigen Ruhe hinüver-
gejchlum'mert . Er starb an den Folgen einer Erkältung , die
er sich bei einer Revisionsreise in höherem Aufträge außer¬
halb der Provinz zugezogen hatte.

Ais Nachfolger des Herrn Geh. Regierungsrates Jo¬
hannes . der an die Regierung in Erfurt berufen wurde, trat
er am 12. September 1900 von der Leitung des Kreises
Westerburg über an die Spitze des Unterlahnkreises und
übernahm in vollem Umfange das reiche Arbeitsgebiet seines
Vorgängers . Auch rhm galt die wirtschaftliche Hebung
des ihm anvertrauten Kreises alles . So förderte er die
Landwirtschaft  sowie den Obst- nnd Gartenbau in
jeder möglichen Weise und hat damit wesentlich zur Steige¬
rung ihrer Produktion beigetragen Seit 1896 gehörte ec
der Landwirtschaftskammer des Bezirks an , in der er ,cks
eines der sachkundigsten und ari . ' tsfreudigsten Mitglieder
hochgesckmtzt wurde, ferner dem Direktorium des „Vereins
nassauischer Land- uns Forstwirte " nnd dem „Nassaurschen
Landee-Obst- und Gnrtenbauverein ", dessen rühriger Vor¬

sitzender er zuletzt gewesen ist. Auch die Leitung des 3. laud-
wirtschastlkchen Bezrrksvcreins lag in seiner Hand . Auch
Handel , Gewerbe und Verkehr  erfreuten sich seiner
Fürsorge . Er führte die Straßen bauten,  die sei.,
Vorgänger nicht mehr hatte durchführen" können, aus , dar-
unter den Bau der Lahnstraße , mehrere aus dem Jrhntal
nach den auf den Höhen liegenden Ortschaften führende
Cbaufseen und oen Van der Brücken bei Baldninsteur.
Obernhof und Dausenau . Der Kurbetrieb des Bades
Ems  wurde von Herrn Geh. Regiernngsrat Duderstadt
wesentlich unterstützt ; als ständiger Vertreter des Fiskus
gehörte er der Kurkommission an und hat in dieser Wirk¬
samkeit dazu beigetragen , daß die fiskalischen Kuranlagen
verbessert und verschönert wurden.

Einen erheblichen Anteil seiner Arbeitskraft widmete
Herr Lanorat Duderstadt den mannigfachen vaterlän¬
dischen Ausgaben  im Kreise, besonders dem Krieger-
vercinswesen — er war selbst Hauptmann der Land-
webr II —, förderte die Wohlfahrtsbestrebungen ver dem
Roten Kreuz angeschlvssenen Vereine und unterstützte die
Jugendpflege in ihren verschiedenen Zweigen. )

Als dann der Krieg ausbrach und das gesamte Wirt¬
schaftsleben auf neue Grundlagen gestellt werden mußte,
traten neue Aufgaben auch an den Leiter des Unterlahn¬
kreises heran . Besonders galt es die Regelung der Lebens¬
mittelversorgung durchznführen. Durch entbrechende Maß¬
nahmen gelang es Herrn Landrat Duderstadt , zur allge-
meinen Zufriedenheit , soweit dies bei den schweren Kriegs-
Verhältnissen möglich war , in mustergiltiger Weise diese
Aufgabe zu lösen. Die Anerkennung dafür seitens seiner
Vorgesetzten Behörden erfolgte in der Verleihung des El 'ssr-
nen Kreuzes an: weiß-schwarzen Bande , das ihn neben an¬
deren Orden und Auszeichnungen schmückte.

Der v Boot-Krieg.
WTB . London,  30 . Jan . Renter meldet amtlich:

Der Transportdampser  Aragon , 9588 B .-R .-T.
(Royal Mail ) wurde am 30. Dezember im östlichen Teile tes
Mittelmeeres torpediert und zum Sinken gebracht. Ein
britischer Torpedojäger  wurde , als er damit beschäf¬
tig: war , die Ueberlebenden auszufischen, ebenfalls torpediert
nnd versenkt,  wie bereits im Komnmnique vom 7. Ja¬
nuar gemeldet wurde . Hilsskriegsschiff  Osmanieh,
4041 Br .-R .-T., (Khedivian Mail S . S . Companh) ist am
31. Dezember an ungefähr derselben Stelle auf eine Mine
gelaufen und gesunken.  Mit dem Dampfer Aragon sind
vier Schiffsoffiziere, darunter der Kapitän , 15 Mitglieder
der Besatzung, 10 Armeeoffiziere nnd 581 Personen um?
Leben gekommen. Mit dem Dampfer Osmanieh drei SchiffS-
vffizierc darunter der Kapitän , 21 Mitglieder der Besatzung,
ein Armeeosflzier, 166 Soldaten und 8 Pflegerinnen . Von
diesen beiden Schiffen war in der Unterhaussitzung von:
23. Januar die Rede.
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Anzeigen.
Grun- ftücksverpach1ur,g.

Freitag , den 15. Februar 19!8,
nachmittag » 2 Uhr

werden in der Wirtschaft des August Preußer hier die der
Gemeinde gehörenden Grundstücke auf die Dauer von 12
Kahren , vom 1. Oktober 1918 bis 30. September 1930
öffenr' ich verpachtet.

Hieran Anschließend findet die Verpachtung der Grund¬
stücke der Pfarrei Freiendiez für dieselbe Pachtzeit statt.

Freiendiez,  den 29. Januar 1918.
Der Bürgermeister.

Kanzler.
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